
 

EINLADUNG 
zur Gemeindeversammlung auf 
Dienstag, 25. November 2025, 19.30 Uhr 
Stubesaal, anschl. Apéro 
 
 
 
 
19.30 Uhr Politische Gemeinde 
 
1. Genehmigung Teilrevision Besoldungsverordnung  
 
2. Genehmigung des Budgets 2026 und Festsetzung des Steuerfusses auf 41 % der 

einfachen Staatssteuer  
 
3. Allfällige Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 
 
 
anschliessend Primarschulgemeinde 
 
1. Genehmigung des Budgets 2026 und Festsetzung des Steuerfusses auf 48 % der 

einfachen Staatssteuer  
 
2. Allfällige Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 
 
 
 
Die Stimmberechtigten werden zu diesen Gemeindeversammlungen freundlich 
eingeladen. 
 
Die Akten liegen ab Montag, 3. November 2025 während der ordentlichen Bürozeit in der 
Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. 
 
Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes können bis zehn Arbeitstage vor der 
Versammlung schriftlich an die jeweilige Gemeindevorsteherschaft eingereicht werden. 
In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die 
anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann 
beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet. 
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Teilrevision Besoldungsverordnung  

  

Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung: 
 
 
1. Die Teilrevision der Besoldungsverordnung der Politischen Gemeinde Mart-

halen wird genehmigt.  
 
2. Die Änderungen der Besoldungsverordnung treten vorbehältlich der Ge-

nehmigung durch die Gemeindeversammlung am 1. Januar 2026 in Kraft.  
 
 
 
Weisung 
 
Teilrevision Besoldungsverordnung 
Die Besoldungsverordnung der Politischen Gemeinde Marthalen wurde von der 
Gemeindeversammlung am 3. Dezember 1991 festgesetzt. Die Besoldungsver-
ordnung regelt die Entschädigungen, Zulagen, Spesenvergütungen sowie die 
Tag- und Sitzungsgelder der Mitglieder von Behörden, Kommissionen sowie der 
nebenamtlichen Funktionäre und Funktionärinnen der Gemeinde Marthalen. Die 
Gemeindeversammlung genehmigte zuletzt am 5. Dezember 2013 Änderungen 
bei der Entschädigung des Gemeinderates und der Rechnungsprüfungskommis-
sion. 
 
Gemäss gängiger Praxis sind die Entschädigungen jeweils zu Beginn einer 
neuen Amtsdauer zu überprüfen und, falls erforderlich, anzupassen. Da die letzte 
Anpassung vor über zehn Jahren vorgenommen wurde, ist die Besoldungsver-
ordnung auf den 1. Januar 2026 hin anzupassen. 
 
Die Gemeindeverwaltung hat einen Vergleich der Behördenentschädigungen in 
den umliegenden Gemeinden durchgeführt. Der Vergleich zeigt folgende Kenn-
werte: 
 
• Entschädigung Gemeindepräsidenten zwischen CHF 20'000.00 bis 

CHF 32'181.00 
• Entschädigung Mitglieder des Gemeinderates zwischen CHF 8'500.00 bis 

CHF 21'454.00 
• Entschädigung RPK Präsidenten zwischen CHF 1'150.00 bis CHF 3'488.00 
• Entschädigung Mitglieder RPK zwischen CHF 800.00 bis CHF 2'616.00 
 
Die aktuellen Entschädigungen der Gemeinde Marthalen liegen im mittleren Be-
reich. 
 
Die entsprechenden Entschädigungen der Behörden sind nicht der Teuerung an-
gepasst. Die Aufgaben des Gemeinderates haben in den letzten Jahren stetig 
zugenommen und sind immer komplexer geworden. So ist der zeitliche Aufwand 
für die Ressortvorsteherinnen und -vorsteher ständig gewachsen. Das 

Teilrevision Besoldungsverordnung  
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Teilrevision Besoldungsverordnung 

 

Gemeindepräsidium erfordert zusätzlich ein hohes zeitliches Engagement. Die-
ser vermehrten Beanspruchung in der Behördentätigkeit ist mit zeitgemässen 
Entschädigungen Rechnung zu tragen.  
 
Auch die Anforderungen an die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission 
sind in den letzten Jahren gestiegen.  
 
 
Im Jahr 2025 gelangen nachstehende Entschädigungen zur Auszahlung: 
 
Gemeinderat 
Präsident / Präsidentin CHF25'000.00 
Mitglieder CHF17'000.00 
Rechnungsprüfungskommission 
Präsident / Präsidentin CHF 1'500.00 
Aktuar / Aktuarin CHF 1'500.00 
Mitglieder CHF 850.00 
 
Eintritt Pensionskasse für Mitglieder des Gemeinderates 
Die Gemeinde Marthalen ist der Previs Vorsorge mit Sitz in Bern angeschlossen. 
Gemäss Vorsorgereglement der Previs können Behördenmitglieder in die Versi-
cherung aufgenommen werden, sofern ihre feste Grundentschädigung die Ein-
trittsschwelle gemäss Vorsorgeplan erreicht. Diese liegt im Jahr 2025 bei 
CHF 16’999.00 pro Jahr. 
 
Seit 2023 sind die Mitglieder des Gemeinderates im Rahmen der beruflichen Vor-
sorge (2. Säule) über die Pensionskasse Previs versichert. Aufgrund der aktuel-
len Altersstruktur der Gemeinderatsmitglieder belaufen sich die jährlichen Arbeit-
geberbeiträge auf CHF 16'360.00. 
Mit dieser Teilrevision der Besoldungsverordnung soll die Vorsorgeversicherung 
der Gemeinderatsmitglieder in die Pensionskasse gesetzlich verankert werden. 
 
 
Synoptische Darstellung der Änderungen 
Die beantragten Änderungen der Besoldungsverordnung sind in der nachfolgen-
den synoptischen Darstellung übersichtlich aufgezeigt: 
 
 
 
Besoldungsverordnung vom 03.12.1991 
(in Kraft seit 1. Januar 1992) 

 
Änderung der Besoldungsverordnung 
(mit Wirkung ab 1. Januar 2026) 

 
Allgemeines 

 
Allgemeines 

 
A  Entschädigung der Behörden und Kom-

missionen 
 

 
A  Entschädigung der Behörden und Kom-

missionen 
 

Revision Besoldungsverordnung  
 

Art. 3 
Für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen und 
aller damit verbundenen amtlichen Tätig-
keiten werden den an der Urne oder von 
der Gemeindeversammlung gewählten 
Mitgliedern von Behörden und Kommissio-
nen folgende pauschale Entschädigungen 
ausgerichtet: 
 
1. Gemeinderat 
Präsident / Präsidentin CHF25'000.00 
Mitglieder CHF17'000.00 
 
2. Rechnungsprüfungskommission 
Basis 
Präsident / Präsidentin CHF3'000.00 
Aktuar / Aktuarin CHF3'000.00 
Mitglieder CHF1'700.00 
 
Gewichtung der Prüfung 
Präsident / Präsidentin 
Aktuar / Aktuarin 
Finanzpolitische     50 % CHF1'500.00 
Finanztechnische 150 % CHF2'250.00 
 
Mitglieder 
Finanzpolitische     50 % CHF 850.00 
Finanztechnische 150 % CHF1'275.00 
 
Befähigung, pauschal CHF4'000.00 
 

Art. 3 
Für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen und 
aller damit verbundenen amtlichen Tätig-
keiten werden den an der Urne oder von 
der Gemeindeversammlung gewählten 
Mitgliedern von Behörden und Kommissio-
nen folgende pauschale Entschädigungen 
ausgerichtet: 
 
1. Gemeinderat 
Präsident / Präsidentin CHF29'000.00 
Mitglieder CHF20'500.00 
 
2. Rechnungsprüfungskommission 
Präsident / Präsidentin CHF2'500.00 
Aktuar / Aktuarin CHF2'500.00 
Mitglieder CHF1’400.00 
 

Art. 13 
Für das festangestellte Personal der Ge-
meinde Marthalen besteht eine Alters- und 
Invalidenversicherung (2. Säule) nach den 
Vorschriften des BVG. Der Beitritt für alle 
Angestellten, die der Versicherungspflicht 
nach diesem Bundesgesetz unterstehen, 
ist obligatorisch. 

Art 13 
Die Aufnahme eines Behördenmitglieds in 
die Pensionskasse richtet sich nach den 
Bestimmungen des Bundesgesetzes über 
die berufliche Vorsorge (BVG) sowie nach 
den geltenden gesetzlichen und reglemen-
tarischen Vorgaben der zuständigen Vor-
sorgeeinrichtung. 
 

 
  

CHF	 25'000.00 
CHF	 17'000.00
 
CHF	 1'500.00 
CHF	 1'500.00 
CHF	 850.00

CHF	 25'000.00 
CHF	 17'000.00

CHF	 1'500.00 
CHF	 2'250.00

CHF	 3'000.00 
CHF	 3'000.00 
CHF	 1'700.00

CHF	 850.00 
CHF	 1'275.00

CHF	 4'000.00

CHF	 29'000.00 
CHF	 20'500.00

CHF	 2'500.00 
CHF	 2'500.00 
CHF	 1'400.00



8 9

Teilrevision Besoldungsverordnung 

 

Rechtliches 
- Die Gemeindeversammlung ist zuständig für den Erlass und die Änderung 

von wichtigen Rechtssätzen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden 
Bestimmungen über die Entschädigung von Behördenmitgliedern (§ 13 Ziff. 2 
der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Marthalen). 
 

- Bis 2015 wurde die finanztechnische Prüfung durch den Kanton durchgeführt. 
Seit 2016 übernimmt diese Aufgabe die externe Revisionsstelle. Gemäss Ge-
meindeordnung (Art. 29, Abs. 2) erstattet die finanztechnische Prüfstelle dem 
Gemeinderat, der Rechnungsprüfungskommission (RPK) sowie dem Bezirks-
rat einen umfassenden Bericht über die Ergebnisse der Prüfung. Da die fi-
nanztechnische Prüfung extern vergeben wird, ist eine Unterscheidung in der 
Besoldungsverordnung nach finanzpolitischen und finanztechnischen Ge-
sichtspunkten nicht mehr notwendig. Die RPK konzentriert sich künftig aus-
schliesslich auf die Prüfung des Finanzhaushalts und des Rechnungswesens 
unter finanzpolitischen Aspekten. Die externe Revisionsstelle bestätigt, dass 
sie bereits in mehreren umliegenden Gemeinden finanztechnische Prüfungen 
durchführt. 

 
 
Abschied Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
Die RPK Marthalen hat die vom Gemeinderat vorgelegte Teilrevision der Besol-
dungsverordnung geprüft. 
 
Die neuen Entschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderats und der RPK 
wurden unter anderem aufgrund eines Vergleichs mit den umliegenden Ge-
meinden festgelegt. Die RPK erachtet die neuen Entschädigungen für ausge-
wogen stimmig und finanziell angemessen. 
 
Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung die Teilrevision der Besol-
dungsverordnung der Politischen Gemeinde Marthalen zu genehmigen. 
 
 
Schlussbemerkungen 
Die Vorlage für die Teilrevision der Besoldungsverordnung sieht Anpassungen 
vor, die den heutigen Verhältnissen entsprechen und angemessen sind. Die In-
kraftsetzung erfolgt auf den 1. Januar 2026. Den Stimmberechtigten wird emp-
fohlen, der Vorlage zuzustimmen. 
 
 ************** 

Budget 2026 der Politischen Gemeinde Marthalen 

  

Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung: 
 
 
1. Das Budget 2026 der Politischen Gemeinde Marthalen wird genehmigt. 
 
2. Der Steuerfuss 2026 für das Politische Gemeindegut wird auf 41 % der ein-

fachen Staatssteuer (Vorjahr 41 %) festgesetzt. 
 
 
Weisung 
 
Das Budget 2026 des politischen Gemeindegutes liegt zur Genehmigung vor. Es 
ist an einer vorgängigen Gemeinderatssitzung eingehend diskutiert und bereinigt 
worden. Ziel der Politischen Gemeinde Marthalen ist ein stabiler und ausgegli-
chener Finanzhaushalt.  
 
Mit dieser Ausgangslage wird beantragt, den Steuerfuss der Politischen Ge-
meinde bei 41 % zu belassen, durch Aufwandüberschuss das Eigenkapital zu 
reduzieren und die aktuell zu hohe Liquidität abzubauen. Die unveränderten 
Steuerfüsse der Primarschule von 48 % und der Sekundarschule von 18 % erge-
ben einen Gesamtsteuerfuss von 107 % (Vorjahr 107 %). 
 
Erfolgsrechnung 
Das Budget 2026 schliesst in der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüber-
schuss von CHF 264‘200.00 ab. Bei einem zu deckenden Aufwand von 
CHF 11'490'500.00 und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern des Budgetjah-
res) von CHF 9'127'900.00 weist das Budget einen zu deckenden Aufwandüber-
schuss von CHF  2'362‘600.00 aus. Bei einem mutmasslichen einfachen Ge-
meindesteuerertrag von CHF 5'118'049.00 (Vorjahr CHF 4'861'707.00) und ei-
nem Steuerfuss von 41 % ergeben sich Steuererträge in der Höhe von 
CHF 2'098'400.00.  
 
Die Abschreibungen im Aufwand der Erfolgsrechnung betragen CHF 522'900.00 
(Vorjahr CHF 511‘000.00). Im Weiteren wird auf die detaillierten Angaben der Fi-
nanzverwaltung zum Budget 2026 verwiesen.  
 
Der Gemeinderat weist Sie im Weiteren auf die detaillierten Angaben zum Budget 
2026 hin, welche auf der Gemeinderatskanzlei eingesehen werden können. 
 
 
Investitionsrechnung (Verwaltungsvermögen) 
 
Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist für das kommende Jahr 
Nettoinvestitionen von CHF 1'417'400.00 (Vorjahr CHF 1'534'000.00) auf. Diese 
beinhalten unter anderem folgendes Projekt: 
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Budget 2026 der Politischen Gemeinde Marthalen 

 

a) Allgemeine Verwaltung 
Update Nest Oracle 2023-2028     CHF   10'000.00 
Lindenhof Erneuerungs-Unterhalt     CHF   72'400.00 
 

b) Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
 Gemeindestrassen (Sanierung Mötscheweg)   CHF 100'000.00 
 Gemeindestrassen (Sanierung Schillingstrass)  CHF 200’000.00 
 
c) Umweltschutz und Raumordnung 

Sanierung Wasserleitungen Oberdorf (2. Etappe)   CHF 200'000.00 
Sanierung Wasserleitung Schillingstrass    CHF 180'000.00 

 Anschlussgebühren Wasser             - CHF   15'000.00 
 Sanierung Abwasserleitung Seeben     CHF 350'000.00 
 Sanierung Abwasserleitung Schillingstrass   CHF 100’000.00 
 PG Abwasser GEP      CHF 120‘000.00 
 Anschlussgebühren Abwasser            - CHF   15‘000.00 
 Gemeinschaftsgrab (Gestaltung Urnengrab)   CHF   65‘000.00 
 Richt- und Nutzungsplan      CHF   50‘000.00 

 
 

Investitionsrechnung (Finanzvermögen) 
Für das kommende Jahr sind in der Investitionsrechnung im Finanzvermögen 
CHF 36’000.00 für den Ersatz von Fenstern in der Liegenschaft Rössli sowie 
CHF 2'417'000.00 für den Landkauf Kat.-Nr. 3996 vorgesehen, was einen Ge-
samtbetrag von CHF 2'453’000.00 ergibt. 
 
 
Abschied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 entsprechend 
dem Antrag des Gemeinderats zu genehmigen.  
 
Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2026 
gemäss Antrag des Gemeinderats bei 41 % zu belassen. 
  

Budget 2026 der Politischen Gemeinde Marthalen 
 

 
Übersicht 
 
Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 11'490'500 
 Gesamtertrag CHF 11‘226'300 
 Aufwandüberschuss CHF 264'200 
 
Investitionsrechnung Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 1'447'400 
Verwaltungsvermögen Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 30'000 
 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 1'417'400 
 
Investitionsrechnung Ausgaben Finanzvermögen CHF 2‘453'000 
Finanzvermögen Einnahmen Finanzvermögen CHF 0 
 Nettoinvestitionen Finanzvermögen CHF 2‘453‘000 
 
Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) CHF 5'118'049 
Steuerfuss  41 % 
Erfolgsrechnung zu deckender Aufwandüberschuss CHF -2'362'600 
 Steuerertrag bei 41 % CHF 2'098'400 
 Aufwandüberschuss CHF -264'200 
 
 
Schlussbemerkungen 
Das Budget 2026 wurde sorgfältig und ohne Reserven aufgestellt. Die Investitio-
nen sind auf das Notwendige reduziert worden. Es wird eine Beibehaltung des 
bisherigen Steuerfusses von 41 % beantragt. Der Gemeindeversammlung wird 
empfohlen, dem Budget 2026 und der Steuerfestsetzung zuzustimmen. 
 
 ************** 
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PRIMARSCHULGEMEINDE 
MARTHALEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primarschulgemeinde Marthalen 
 

I. Antrag der Schulpflege: Abnahme Budget 2026 und Festsetzen des Steu-
erfusses auf 48% des einfachen Gemeindesteuerertrags  

 

Das Budget weist folgende Eckdaten aus: 

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr.   4’679’546.00 
Gesamtertrag  Fr.   4’620’275.00 
Aufwandüberschuss Fr.        59’271.00 
 

Investitionsrechnung VV Ausgaben Fr.     195'000.00  
Einnahmen Fr.      0.00 
Nettoinvestitionen 
Verwaltungsvermögen Fr.       195'000.00 

 
Investitionsrechnung FV Ausgaben Fr.    -  
 Einnahmen Fr.    - 
 Nettoinvestitionen 
 Finanzvermögen Fr.   - 

 

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100%)  Fr.   5'118'000.00  
 
Steuerfuss   48% 
  

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. 

 

Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2026 der 
Primarschule Marthalen zu genehmigen und den Steuerfuss auf 48%  
(Vorjahr 48%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.   

 

Kommentar zum Budget: 

Das Budget 2026 präsentiert sich mit einem negativen Ergebnis. Bei einem Aufwand 
von Fr. 4'679'546.00 und einem Ertrag inkl. Steuern von Fr. 4'620’275.00 wird ein Auf-
wandüberschuss von Fr. 59'271.00 budgetiert. Der Aufwandüberschuss soll dem Bi-
lanzüberschuss belastet werden. 

Zu diesem Ergebnis haben v.a. ausgabenseitige Faktoren beigetragen. Auf der Ein-
nahmenseite werden etwas höhere Steuereinnahmen (Fr. 101'000.00) sowie ein höhe-
rer Ressourcenzuschuss (Fr. 82'000.00 mehr als im Vorjahr) erwartet. Zum Aufwand-
überschuss tragen jedoch hauptsächlich die steigenden Ausgaben im Bereich der 
Sonderschulung bei.  
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Aufgrund von Verbuchungsanpassungen nach HRM2 im Bereich «Bildung» (Merkblatt 
Kanton Zürich/Gemeindeamt v. 23. Januar 2025) mussten ein paar Änderungen vor-
genommen werden. Bis anhin wurden alle Kosten im Zusammenhang mit extern be-
schulten Kindern, IF/ISR Lektionen, DAZ-Lektionen etc. im Bereich Sonderschulung 
und Integrative Schulung verbucht. Ab sofort, müssen die Kosten den einzelnen 
Schulstufen (KIGA, Primarstufe, Volksschule) zugeordnet werden, siehe Auszug Merk-
blatt:  
 
Schulstufen  

Die Aufwendungen für den allgemeinen Kindergarten-, Primar- und Sekundarschulbe-
trieb inkl. der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule 
(ISR), Integrative Förderung (IF), Begabtenförderung und Betreuung im Rahmen der 
Blockzeiten, Lehrtätigkeit (Unterricht) an Tagesschulen, Aufnahmeunterricht, Deutsch 
als Zweitsprache (DaZ)-Unterricht, Kleinklassen, textiles Werken, Aufgabenhilfe, 
Nachhilfe- und Logopädieunterricht, Therapien, freiwilliger Schulsport werden in den 
entsprechenden Schulstufen verbucht: 2110 «Primarstufe 1-2 (Kindergarten)», 2120 
«Primarstufe 3-8». 
  
Schultransporte  

Sämtliche Schultransporte einschliesslich der Schultransporte für Schülerinnen und 
Schüler von Sonderschulen und Spitalschulen sind in der Funktion 2192 «Volksschule, 
Sonstiges» zu verbuchen. Das Sachkonto ist je nach Art der Aufgabenerfüllung zu de-
finieren, z.B.:  

Eigene Angestellte für Schultransporte: 30xx.xx «Personalaufwand»  

Private Taxi- oder Transportunternehmen: 3130.xx «Dienstleistungen Dritter»  
 
Aufgrund dieser Umstellung fallen die Bereiche Kindergarten, Primarstufe und Volks-
schule deutlich höher aus als in den Vorjahren. Im Bereich Sonderschulung und Integ-
rative Schulung bleiben nur noch die Kosten für extern beschulte Kinder sowie die 
Kosten für den Zweckverband. Aus diesem Grund fällt dieser Bereich deutlich tiefer 
aus.  

Im Bereich Kindergarten fallen die Kosten höher aus. Wie oben erwähnt, wurden nun 
im Bereich Kindergarten u.a. ein Anteil der kantonalen Löhne für das IF-Personal hin-
zugefügt. Ebenfalls hinzu kommen Kosten für individuelle Stufenerhöhungen gemäss 
Volksschulamt und Teuerung. Aus diesem Grund entsteht gegenüber dem Vorjahr 
eine grössere Differenz (Fr. 46'000.00). Dazu wurde hier nun ein Anteil der Kosten für 
Logopädie Stunden (Fr. 22'000.00), PMT-Lektionen (Fr. 10'000.00) sowie Lohnkosten 
für DAZ-Lektionen (Fr. 22'145.00) budgetiert. 

Im Bereich Primarstufe fallen die Kosten höher aus. Bei den Lohnkosten werden rund 
Fr. 213’000.00 mehr erwartet, was vor allem auf die Umgliederung der kantonalen 
Löhne für das IF-Personal aus der Sonderschulung sowie individuellen Stufenerhö-
hungen gem. VSA und einem Dienstaltersgeschenk zurückzuführen ist. Auch bei den 
Lohnkosten für den Schwimmunterricht wird ein Dienstaltersgeschenk erwartet. Des-
halb fallen diese Kosten rund Fr. 6'300.00 höher aus. Da im Jahr 2026 wiederum zwei 
Schulzimmer saniert werden, steht hier die Anschaffung von zwei interaktiven Wandta-
feln an (Fr. 25'000.00). Ebenfalls müssen einige Lehrerlaptops (Fr. 6'000.00) ausge-
tauscht werden. Beim Turnmaterial müssen zwei Barren (von vier Stk./zwei im 2025 
angeschafft) ausgetauscht resp. ersetzt werden (Fr. 7'000.00). Die alten Barren sind 
teilweise beschädigt und in die Jahre gekommen. Aus Sicherheitsgründen sind diese 

Barren zu ersetzen. Hinzu kommen die Kosten aus dem Bereich Sonderschulung und 
Integrative Schulung: Lohnkosten für Förderstunden (Fr. 59'053.00), Lohnkosten für 
DAZ-Lektionen (Fr. 55'868.00), Logopädie Stunden (Fr. 80'000.00), PMT-Lektionen 
(Fr. 26’000.00).  

Bei den Liegenschaften wurden rund Fr. 39'000.00 mehr budgetiert als im Vorjahr. Die 
zu erwartenden Kosten für die Fernwärme wurden etwas erhöht (rund Fr. 5'000.00 
mehr). Die planmässigen Abschreibungen im Bereich der Hochbauten erhöht sich vo-
raussichtlich ebenfalls (rund Fr. 11'000.00). Dazu fallen die Einnahmen für die Kinder-
gartenwohnung (Fr. 15'600.00), welche bis Mitte dieses Jahres vermietet wurde, weg. 
Die Wohnung wird wieder für den Kindergartenbetrieb genutzt und momentan nicht 
weitervermietet.  

In Bereich Schulpflege/Schulleitung sind infolge Erhöhung des Pensums der Schullei-
tung (5%) sowie eines Dienstaltersgeschenks höhere Personalkosten zu erwarten.  

Der Bereich Volksschule weist vor allem infolge der Verschiebung der Transportkosten 
für auswärtige Schüler (Fr. 53'500.00) höhere Kosten aus. Aufgrund der Erhöhung der 
Schulsozialarbeiterin werden auch hier etwas höhere Kosten erwartet 
(Fr. 7'200.00).  

Der Bereich Sonderschulung und Integrative Schulung wird, wie oben erwähnt, aufge-
teilt und beinhaltet nur noch Kosten für Schüler, welche eine auswärtige Schule besu-
chen, Kosten für die Spitalschulung sowie die Kosten für den Zweckverband. Budge-
tiert wurden Fr. 146'200.00 mehr für auswärtige Sonderschulen. Die zu erwartenden 
Kosten für den Zweckverband erhöhen sich ebenfalls um Fr. 11'940.00. Über alles ge-
sehen (inkl. den Ausgaben im KIGA, Primarstufe und Volksschule) erhöhen sich die 
Kosten für die Sonder- sowie integrative Schulung um rund Fr. 185'000.00 gegenüber 
dem Vorjahr. Diese beinhalten vor allem Kosten für auswärtige Schulen sowie deren 
Transport.  

Im Hort und der KITA wird ein Rückgang der zu betreuenden Kinder erwartet. Genaue 
Prognosen über mehrere Monate sind in diesen Bereichen immer schwer.  

Die Investitionsrechnung sieht wesentliche Investitionen im und um das Schulhaus vor 
– u.a. für die Sanierung von zwei Schulzimmern (EG, 1. Stock). Wie bei den bereits 
sanierten Schulzimmern müssen auch hier die alten Neonröhren ersetzt werden, da 
diese nicht mehr erhältlich sind und der Vorrat schon bald aufgebraucht ist. Deshalb 
müssen die alten Leuchten durch moderne LED-Leuchten schrittweise ersetzt werden. 
Auch soll in den zwei Zimmern der Boden ersetzt und die Wände gestrichen werden. 
Die Sanierung der Schulzimmer wird etappenweise vorgenommen, um den Schulun-
terricht zu gewährleisten. Dafür wurden Fr. 60'000.00 budgetiert. Für den Ersatz von 
Schulmobiliar wurden Fr. 35'000.00 budgetiert. In der Primarstufe müssen die alten 
Schüler-iPads ausgetauscht werden. Dafür werden Fr. 40'000.00 vorgesehen.  
Die KITA/Hort soll an die Fernwärme angeschlossen werden. Dafür wurden 
Fr. 60'000.00 budgetiert. 

Es wird beantragt, den Steuerfuss von 48% unverändert beizubehalten.  

 

II. Allfällige Anfragen gemäss § 17 des Gemeindegesetzes 
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Rechtsmittel 

  

Die Nichtbeachtung von Bestimmungen über die Geschäftsbehandlung, die Teil-
nahme von Nichtstimmberechtigten an den Verhandlungen, Unregelmässigkei-
ten bei der Vorbereitung und Durchführung der Versammlung sowie die Verlet-
zung des Stimmrechts bilden nur dann einen Beschwerdegrund, wenn ein sol-
cher Verstoss in der Versammlung gerügt wird. Der Rekurs ist innert 5 Tagen, 
von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich beim Bezirksrat Andelfingen 
einzureichen. 
 
Stimmrechtsrekurs 
Gegen die gefassten Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über 
die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentli-
chung an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen schriftlich Rekurs erhoben wer-
den. 
 
Gemeindebeschwerde 
Gegen die gefassten Beschlüsse der Gemeinden kann gestützt auf § 171 Ge-
meindegesetz innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Be-
zirksrat Andelfingen schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Kosten des Be-
schwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. 
 
Protokollberichtigung 
Begehren um Berichtigung des Protokolls können in der Form des Rekurses in-
nert 30 Tagen, vom Beginn der Auflage an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfin-
gen erhoben werden. 
 
Rekurse, Beschwerden und Berichtigungen sind beim Bezirksrat Andelfingen, 
Schlossgasse 14, Postfach, 8450 Andelfingen, einzureichen. Die Eingabe muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die Beweismittel sind, soweit 
möglich, der Eingabe beizulegen. 
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